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Therapieeinheiten PiA Kinder und Jugendlichenpsychatrie PEPP [#309118] 
Ihre Nachricht vom: 16.05.2024 
 
Sehr geehrte Frau █, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage.  
 
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ist eine selbstständige Bun-
desoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Die Zulas-
sung von Fertigarzneimitteln auf der Grundlage des Arzneimittelgesetzes ist ein Schwerpunkt 
der Arbeit des BfArM. 
 
Das BfArM ist nicht zuständig für das von Ihnen genannte pauschalierende Entgeltsystem Psy-
chiatrie und Psychosomatik (PEPP). Daher kann Ihnen das BfArM leider keine Auskunft erteilen, 
ob Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten in Ausbildung ihre Therapieeinheiten auf Sta-
tion als Psychologe geltend machen können und in welcher Weise diese abzurechnen sind. 
 
Zu Ihrer Fragestellung kann Ihnen möglicherweise der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), 
die deutsche Krankenhausgesellschaft oder der GKV-Spitzenverband weiterhelfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
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